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erfordert (M itteilung der Krankengeschichte an einen hinzugezogenen 
Spezialarzt).

G eheim zuhalten sind sowohl die dem  Arzt, Rechtsanw alt usw. offen
barten  als auch die ihnen auf irgendeine andere Weise bekannt gewor
denen Tatsachen (z. B. durch eine ärztliche Operation, Erste Hilfe gegen
über einem  Schwerverletzten, die Einsichtnahm e in persönliche Briefe, 
Akten usw.). Die Schweigepflicht erstreckt sich jedoch nicht auf die 
außerhalb  der Berufsausübung zur K enntnis gelangten Tatsachen. Die 
Pflicht zur G eheim haltung bleibt bestehen, auch w enn die betreffenden 
Personen ihren  Beruf nicht m ehr ausüben.

3. Die Schweigepflicht erstreckt sich nicht auf Tatsachen, zu deren 
Offenbarung der Berufsausübende gesetzlich verpflichtet ist. Zu

diesen gesetzlichen Verpflichtungen gehören die Pflicht zur Anzeige der 
in § 225 angeführten Verbrechen sowie die M eldepflichten des Arztes, so 
z. B. nach § 17 der VO zur V erhütung und Bekäm pfung von Geschlechts
krankheiten  vom 23. 2. 1961 (GBl. II S. 85); § 11 des Gesetzes zur V erhütung 
und Bekäm pfung übertragbarer K rankheiten  beim Menschen vom 
30.11. 1965 (GBl. I 1966 S. 29); § 2 der A nordnung über M eldungen von 
K örperbehinderungen, geistigen Störungen, Schädigungen des Sehver
mögens und Schädigungen des Hörverm ögens vom 12. 5.1954 (ZB1. 1954
S. 194).

Die O ffenbarung von Berufsgeheim nissen kann im  Einzelfall auch 
ohne V orhandensein einer gesetzlichen Anzeige- oder M eldepflicht recht
m äßig sein, w enn die Voraussetzungen eines Rechtfertigungsgrundes vor
liegen, so z. B. beim  W iderstreit der Pflichten nach § 20. H ier sind jedoch 
strenge M aßstäbe anzulegen. u

Eine Schweigepflicht besteht auch dann nicht, w enn die in § 136 
genannten Personen von ih rer V erpflichtung zur Verschwiegenheit befreit 
w erden. Bezieht sich das Privatgeheim nis au f eine andere Person (z. B. 
den In tim partner), so ist dessen E inw illigung zur O ffenbarung erforderlich.

Dabei ist zu beachten, daß sowohl die gesetzliche Anzeige- und M elde
pflicht als auch die Befreiung von der Verschwiegenheit die Pflicht zur 
W ahrung des Berufsgeheim nisses nicht völlig aufheben, sondern nur zu 
einer sachgerechten O ffenbarung der geheim zuhaltenden Tatsachen berech
tigen (z. B. zur M eldung gegenüber der gesetzlich dafür vorgesehenen 
Stelle).

Vorbemerkung zu §§ 137 bis 140
Beleidigungen können sich nachhaltig auf das Zusam m enleben der 

Bürger im Wohnbereich und die gem einsam e A rbeit im Betrieb auswirken 
und die G estaltung sozialistischer Beziehungen ernsthaft beeinträchtigen. 
Die Achtung der persönlichen W ürde und des gesellschaftlichen Ansehens 
ist ein unabdingbares Erfordernis des Zusam m enlebens der Menschen in 
der sozialistischen Gemeinschaft.

Das StGB unterscheidet zwei G rundform en von Ehrverletzungen: die 
Beleidigung (§ 137) und die V erleum dung (§ 138). Besonders geregelt ist


